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Zuschüsse zur Verbesserung des 
Wohnumfelds für Pflegebedürftige 

 
 

Wer kann Zuschüsse der Pflegekasse erhalten? 
 

Wenn Sie Ihre Wohnung umbauen oder den Zugang erleichtern müssen, kommen 
Zuschüsse der Pflegekasse in Frage, Voraussetzung: 
 

 Sie sind von der Pflegekasse als pflegebedürftig anerkannt (ab Pflegestufe I) 
oder 

 der Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) oder der beauftrag-
ten Gutachter hat einen „erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarf“ festge-
stellt („Pflegestufe 0“). Das gilt vor allem bei einer Demenz, einer geistigen 
Behinderung oder einer psychischen Erkrankung. 

 
 
Wie begründen Sie den Antrag? 
 
Die Maßnahme 

 ermöglicht die häusliche Pflege oder 
 erleichert sie erheblich und vermeidet dadurch eine Überforderung der 

Pflegeperson oder 
 ermöglicht eine selbständigere Lebensführung des pflegebedürftigen Menschen. 

 
 
Wozu kann die Pflegekasse einen Zuschuss zahlen? Zum Beispiel: 
 
 Abbau von Stufen, von Schwellen, von Stolperquellen, Verlegung eines 

rutschfesten Bodenbelags 

 Einbau eines Aufzugs, einer Rampe, eines Treppenlifts, Handläufe an der Treppe 

 geänderte Armaturen in Bad oder Küche 

 Einbau von Schaltern in Greifhöhe, abgesenkte Fenstergriffe 

 Austausch der Badewanne durch eine (bodengleiche) Dusche 

 Erhöhung des WC-Beckens  

 unterfahrbares Mobiliar und absenkbare Hängeschränke in der Küche 

 Orientierungshilfen wegen einer Sehbehinderung 

 Anpassung der Wohnungaufteilung und Schaffung einer größeren 
Bewegungsfläche (vor allem für Rollstuhlfahrer) 

 einen Umzug zur Verringerung von Barrieren (z. B. von einer Obergeschoss- in 
eine Parterrewohnung): Es kann dann ein Zuschuss zu den Umzugskosten und 
zu Anpassungskosten in der neuen Wohnung gezahlt werden. 
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 Maßnahmen in einer Neubauwohnung, dann wird der Zuschuss zu den 
Mehrkosten gezahlt, z. B.  Einbau breiterer Türen. 

 
Der Zuschuss ist neben Hilfsmitteln der Krankenkasse möglich, z. B. bezuschusst die 
Pflegekasse einen bodengleichen Zugang zur Dusche, die Krankenkasse übernimmt 
einen Duschsitz. 

 
 
Bis zu welcher Höhe kann ein Zuschuss gezahlt werden? 

Die Pflegekasse kann für jede Maßnahme einen Zuschuss bis zu 4.000 Euro 
gewähren. Alles was bei Stellung des Antrags wegen der Pflegesituation notwendig 
ist, gilt als eine Maßnahme. Das bedeutet, wenn z. B. der Zugang mit einem 
Plattformlift ausgestattet werden soll und gleichzeitig das Bad umgebaut werden 
muss, kann zusammen der Zuschuss nur bis zu 4.000 Euro betragen. Leben  
mehrere pflegebedürftige Menschen in einer Wohnung, gilt der Höchstbetrag für 
jeden pflegebedürftigen Bewohner. So können bis zu vier Anspruchsberechtigte in 
einer Wohnung insgesamt bis zu 16.000 Euro für Umbaumaßnahmen erhalten.  

 
Wie beantragen Sie den Zuschuss? 

Zuschüsse müssen Sie vor Beginn der Maßnahme mit einem Kostenvoranschlag bei 
der Pflegekasse beantragen. Sie können erst dann einen neuen Antrag stellen, wenn 
sich der Pflegebedarf erheblich verändert hat, zum Beispiel bei einer Höherstufung 
durch die Pflegekasse oder bei einer gesundheitlichen Verschlechterung.  
 
Hinweis: Als Mieter können Sie grundsätzlich verlangen, dass der Vermieter 
Umbaumaßnahmen zustimmt, wenn sie für eine behindertengerechte Nutzung der 
Wohnung oder für den Zugang erforderlich sind. Der Vermieter kann aber beim 
Auszug den Rückbau in den ursprünglichen Zustand verlangen (§ 554 a BGB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der: 

 
VdK-Fachstelle für Barrierefreiheit  

 
Gärtnerweg 3 

60322 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 0 69 – 71 40 02 58  
Telefax: 0 69 – 71 40 02 16 

E-Mail: barrierefreiheit.ht@vdk.de 
 


